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BUNDESMINISTER FüR INNERES 

u - 5,(23 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Zl.: 81.~51J7-IIJ14/e8 
~330/AB 

1988 -08- 11 

zu 2515/J 
Schriftliche Anf:r.a.qe der 
Abgeordneten Dr. Gügerbauer r 
Dr. Ofner und Motter, 
betr. Minderheiten in Rumänien 
(Nr. 2575/J-NR/88) 

, ANFRAGEBEANTV10RTUNG 

Die von den Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Dr~ Ofner und 

Motter am 14. Juli 1988 an mich gerichtete Anfrage Nr. 

2575/J-NR/88 betreffend Minderheiten in Rumänien 

beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1 Wenn Auswanderer aus Rumänien- gleich­

gültig welcher Spr~chzugeh8rigkeit - be­
absichtigen, sich in österreich dauernd 

niederzulassen, wird - ~ie für Angeh8rige 
anderer staaten auch - im Sinne des § 25 

des Paßgesetzes 1969 in der derzeit gel­

t.enden Fassung verlangt, daß Nachweise 

über die Sicherung der Unterkunft und der 
Bestreitung des Lebensunterhaltes im Bun­

desgebiet vorgelegt werden. Hiedurchsoll 
sichergestellt werden, daß sie nach ihrer 
Aufenthaltnabme im Bundesgebiet nicht der 
Bffentlichen Hand zur Last fallen. 
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Zur Frage 2 

Zur Frage 3 
"'j 

Um das SchjcKsal dieses Personenkreises 

zu erleichtern, habe ich ein um­
fassendes "Integrationsprograrnm" 

initiiert. Dieses Programm ist derzeit 
noch Gegenstand von Beratungen mit den 
in Betracht kommenden Ressorts, Ämtern 
der Landesregierungen und Sozialpartnern. 

Für den Fall, daß einern Auswanderer aus 
Rumänien die Zuzugsgenehmigung in die 
Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde, 

diesem Auswanderer jedoch seitens der 

rumänischen Behörden nur die Ausreise 
nach österreich gestattet wird, ist die 

österreichische Botschaft Bukarest ange­

wiesen, sofort und ohne weitere For­
malitäten einen befristeten öster­

reichis~hen Sichtvermerk zu erteilen. 

Diese Praxis hat sich in den letzten 
Jahren bewährt, zu keinen negativen 
Erfahrungen Anlaß gegeben und wird fort­

gesetzt. 

Bei Gestattung der Einreise für ru­

mänische Ehepartner österreichischer 

Staatsbürger ' .. lird - von minimalen 
UberprUfungen abgesehen - rasch und 

möglichst unbürokratisch verfahren. 
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